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Novelle der Zivilluftfahrzeug-Lärmzulässigkeitsverordnung 2005 (ZLZV 2005)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Aufgrund einer Erweiterung der nationalen Zuständigkeiten im Bereich der Ultraleichtluftfahr-
zeuge (Anhang I der Verordnung (EU) 2018/1139 iVm Art 2 Abs 8 lit a und b der Verordnung 
(EU) 2018/1139 und § 4 Z 6 ZLLV 2010) bestehen in der Zivilluftfahrzeug-Lärmzulässigkeits-
verordnung 2005 (ZLZV 2005) Regelungslücken im Hinblick auf die Lärmzertifizierung dieser 
Luftfahrzeugart. Mit der Novelle sollen die bestehenden Lücken geschlossen werden.

Die BAK nimmt die Novellierung zu Kenntnis.
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